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Text 

§ 99. (1) Im Falle des § 97 ist eine Zahlung, welche ohne die Sicherung der bestimmungsgemäßen 
Verwendung des Geldes geleistet wird, dem Hypothekargläubiger gegenüber nur wirksam, wenn ihm der 
Versicherer oder der Versicherungsnehmer angezeigt hat, daß ohne Sicherung geleistet werden soll und 
seit dem Empfang der Anzeige ein Monat verstrichen ist. 

(2) Soweit die Entschädigungssumme nicht zu einer den Versicherungsbestimmungen 
entsprechenden Wiederherstellung verwendet werden soll, kann der Versicherer mit Wirkung gegen den 
Hypothekargläubiger erst zahlen, wenn er oder der Versicherungsnehmer die Absicht, von der 
bestimmungsgemäßen Verwendung abzuweichen, dem Hypothekargläubiger angezeigt hat und seit dem 
Empfang der Anzeige ein Monat verstrichen ist. 

(3) Der Hypothekargläubiger kann bis zum Ablauf der Frist dem Versicherer gegenüber der Zahlung 
widersprechen. Die Anzeige darf unterbleiben, wenn sie untunlich ist; in diesem Fall wird der Monat von 
dem Zeitpunkt an berechnet, in welchem die Entschädigungssumme fällig wird. 
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